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§ 260 ArbVG Anwendbarkeit der
Bestimmungen uber die Beteiligung
der Arbeitnehmer in der

Europaischen Gesellschaft

ArbVG - Arbeitsverfassungsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Iim Ubrigen gelten fiir Unternehmen im Sinne des§ 258 die Bestimmungen des VI. Teiles tiber die Beteiligung
der Arbeitnehmer in der Europaischen Gesellschaft, soweit sich diese auf das Recht auf Mitbestimmung beziehen,
mit der Mal3gabe, dass in jenen Fallen, in denen in diesen Bestimmungen nach der Art der Grindung der
Europaischen Gesellschaft unterschieden wird, die fur den Fall der Griindung durch Verschmelzung geltende
Rechtsvorschrift anzuwenden ist.

2. (2)Wenn innerhalb des gemal3 8 226 fur die Verhandlungen bestimmten Zeitraumes keine Vereinbarung Uber die
Mitbestimmung der Arbeitnehmer zustande gekommen ist, sind die 88 246 und 247 mit der Mal3gabe
anzuwenden, dass das besondere Verhandlungsgremium an die Stelle des SE-Betriebsrates tritt.

3. (3)Wenn das besondere Verhandlungsgremium einen Beschluss gemal3 § 227 Abs. 1 fasst, so sind auf die aus der
grenzlberschreitenden Verschmelzung hervorgehende Gesellschaft die Bestimmungen des VI. Teiles
anzuwenden, sofern es sich um eine Verschmelzung durch Aufnahme handelt und an der Verschmelzung eine
Europaische Gesellschaft als aufnehmende Gesellschaft beteiligt ist. In allen Ubrigen Fallen ist auf die aus der
grenzlberschreitenden Verschmelzung hervorgehende Gesellschaft 8 110 anzuwenden. § 227 Abs. 3und 4 ist
nicht anzuwenden.

4. (4)8 244 Abs. 2 Z 2 gilt mit der Mal3gabe, dass an die Stelle des in dieser Bestimmung festgelegten Anteiles von
mindestens 25% der Gesamtzahl der Arbeitnehmer aller beteiligten Gesellschaften der Anteil von mindestens
einem Drittel der Gesamtzahl der Arbeitnehmer aller beteiligten Gesellschaften tritt.

5. (5)8 251 Abs. 2 kommt fur dsterreichische Arbeitnehmervertreter im Aufsichts- oder Verwaltungsrat der aus der
grenzuberschreitenden Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft zur Anwendung, sofern diese Gesellschaft
Betriebe in mindestens zwei Mitgliedstaaten hat und soweit die dsterreichischen Arbeitnehmervertreter keinen
Anspruch gemaR dieser Bestimmung als Mitglieder des SE-Betriebsrates haben.

In Kraft seit 15.12.2007 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/arbvg/paragraf/258
https://www.jusline.at/gesetz/arbvg/paragraf/226
https://www.jusline.at/gesetz/arbvg/paragraf/246
https://www.jusline.at/gesetz/arbvg/paragraf/227
https://www.jusline.at/gesetz/arbvg/paragraf/110
https://www.jusline.at/gesetz/arbvg/paragraf/227
https://www.jusline.at/gesetz/arbvg/paragraf/244
https://www.jusline.at/gesetz/arbvg/paragraf/251

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 260 ArbVG Anwendbarkeit der Bestimmungen über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der Europäischen Gesellschaft
	ArbVG - Arbeitsverfassungsgesetz


